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Beschäftigtendatenschutz 
Unternehmen sind in der Pflicht Mitarbeiterdaten zu schützen: 
Ab Mai 2018 stellt die DSGVO neue Anforderungen
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Mitarbeitende  
haben das Recht auf  
vollständige Transparenz  
ihrer Daten 

  welche Daten werden gesammelt
  zu welchem Zweck werden  

Daten gesammelt
 wer hat Zugriff auf Daten
  werden Daten an Dritte  

weitergereicht

Arbeitgebende  
haben ab Mai eine  
Rechenschaftspflicht  
zu den gesammelten Daten 

  auf direkte Nachfragen muss 
Auskunft gegeben werden,  
weshalb Befugnis besteht,  
genau diese Daten zu  
sammeln und zu verarbeiten

Datenschutzbeauftragte  
haben dabei eine unterstützende Funktion 

   kontrollieren die Einhaltung der Datenschutzrechte 
 weisen bei Bedarf auf Verstöße hin
  sind nicht zuständig für die Organisation des betrieblichen Datenschutzes 
  können Unterstützung von den Landesdatenschutzbeauftragten holen


